
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Geseke

Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die Immissionsschutzanlage
Lärmschutzwall und –wand entlang der B 1

im Bereich des Bebauungsplanes E 34 der Stadt Geseke

Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666), in der
jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Geseke in der Sitzung am 23.02.2010 folgen-
de Satzung beschlossen:

§ 1
Art und Umfang der Erschließungsanlage

(1) Die Stadt Geseke erhebt zum Ersatz ihres Aufwandes für die Herstellung der Immissions-
schutzanlage entlang der B 1 im Bereich des Bebauungsplanes E 34 einen Erschließungs-
beitrag. Die Lärmschutzanlage ist in dem am 26.02.1998 in Kraft getretenen Bebauungs-
plan E 34 in der Fassung der am 05.05.2004 in Kraft getretenen 2. Änderung als Anlage
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions-
schutzgesetzes ( § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) zeichnerisch und textlich wie folgt festgesetzt:
- Fläche für Lärmschutzwand/-wall südöstlich der B 1, beginnend im Einmündungsbe-

reich Tudorfer Weg in nordöstliche Richtung,
textliche Festsetzung: Lärmschutz-Wall, Länge ca. 79 m, Höhe 2,0 m;

- Fläche für Lärmschutzwand/-wall südlich des Tudorfer Weges und südöstlich der B 1,
beginnend im Einmündungsbereich Aloys-Feldmann-Straße/Tudorfer Weg in westli-
che Richtung und entlang der B 1 in südwestliche Richtung,
textliche Festsetzung:
Lärmschutz-Wall,
1. Wallsegment Länge 56 m, Höhe 3,5 m,
2. Wallsegment Länge 25 m, Höhe 1: 3,5 m, Höhe 2: 4,5 m
3. Wallsegment Länge 104 m, Höhe 4,0 m;

- Fläche für Lärmschutzwand/-wall, südöstlich der B 1, anschließend an die vorstehend
beschriebene Fläche, entlang der B 1 in südwestliche Richtung,
textliche Festsetzung:
Lärmschutz-Wand,
1. Wandsegment Länge 109,5 m, Höhe 4,5 m
2. Wandsegment Länge 36,5 m, Höhe 4,0 m.

(2) Soweit diese Satzung keine abweichenden Regelungen trifft, bleibt die Satzung der
Stadt Geseke über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 15.12.2000 in der
zur Zeit geltenden Fassung unberührt.
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§ 2
Merkmale der endgültigen Herstellung

Die Immissionsschutzanlage „Lärmschutzwall/-wand B 1 – Bebauungsplan E 34“ ist endgül-
tig hergestellt, weil ihre Flächen im Eigentum der Stadt Geseke stehen und sie entsprechend
§ 1 Abs. 1 hergestellt ist.

§ 3
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt.

§ 4
Anteil der Stadt am beitragsfähigen Erschließungsaufwand

Die Stadt trägt 50 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes.

§ 5
Abrechnungsgebiet

Erschlossen sind die Grundstücke, die nach den Feststellungen des Lärmschutzgutachtens der
Fa. Draeger Akustik vom Juni 2003 in der Fassung der Überarbeitung vom Oktober 2007
durch die Immissionsschutzanlage eine Schallpegelminderung von mindestens 3 dB (A) er-
fahren.

§ 6
Verteilung des umlagefähigen Aufwandes

(1) Der nach Abzug des Anteiles der Stadt ( § 4) anderweitig nicht gedeckte Erschließungs-
aufwand (umlagefähiger Erschließungsaufwand) wird auf die erschlossenen Grundstü-
cke nach deren Flächen verteilt. § 6 Abs. 2 – 6 der Erschließungsbeitragssatzung vom
15.12.2000 (EBS)gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass Geschosse, die durch die
Lärmschutzanlage eine Schallpegelminderung von weniger als 3 dB (A) erfahren, bei
der Aufwandverteilung unberücksichtigt bleiben.

(2) Da die Wirkung der Immissionsschutzanlage nach den Festsetzungen des Bebauungs-
planes E 34 danach ausgerichtet ist, dass nur die Erdgeschosse der erschlossenen
Grundstücke durch die Anlage eine Lärmminderung erfahren, während für die Oberge-
schosse passive Lärmschutzmaßnahmen (Anordnung von Flächen für besondere Anla-
gen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i. S. d.
BImSchG gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i. V. m. textl. Festsetzung Nr. 1a und Hin-
weis Nr. 4) angeordnet werden, die die Grundstückseigentümer in eigener Zuständigkeit
durchzuführen haben, ist für eine vertikale Differenzierung des Verteilungsmaßstabs
nach der Zahl der Vollgeschosse kein Bedarf.

(3) Für die durch die Immissionsschutzanlage erschlossenen Grundstücke, die eine Schall-
pegelminderung von mindestens 6 dB (A) erfahren, wird die Grundstücksfläche erhöht.
Der Zuschlag beträgt bei einer Schallpegelminderung von
1. mindestens 6 bis einschließlich 9 dB (A) 25 v.H.
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2. von mehr als 9 bis einschließlich 12 dB (A) 50 v.H.

Erfahren Vollgeschosse auf einem Grundstück durch die Lärmschutzanlage eine unter-
schiedliche Schallpegelminderung, bemisst sich der Zuschlag nach der höchsten Schall-
pegelminderung.

§ 7
Ablösung des Erschließungsbeitrages

Der Erschließungsbeitrag für die Lärmschutzanlage kann abgelöst werden. Der Ablö-
sungsbetrag nach § 135 Abs. 3 S. 5 BauGB bemisst sich nach der voraussichtlichen
Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Erschließungsbeitrages. Ein
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 8
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen
dieser Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren ist

nicht durchgeführt worden;
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und die dabei

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Geseke, den 24.02.2010 Der Bürgermeister:
gez. Holtgrewe


